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 Veröffentlicht am 02.02.2010

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

BAO §115 Abs1;

FamLAG 1967 §2 Abs2;

1. BAO § 115 heute

2. BAO § 115 gültig ab 16.09.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2017

3. BAO § 115 gültig von 01.01.1962 bis 15.09.2017

Rechtssatz

Ob eine überwiegende Kostentragung vorliegt, hängt davon ab, wie hoch einerseits die gesamten tatsächlichen

Unterhaltskosten für ein Kind in einem bestimmten Zeitraum gewesen sind und in welchem Ausmaß andererseits

Unterhaltsbeiträge tatsächlich von der unterhaltsp<ichtigen Person geleistet wurden, wobei den Abgabenbehörden

auf Grund der P<icht zur Ermittlung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes die Aufgabe zukommt, die Höhe

der gesamten Unterhaltskosten festzustellen und diesen Kosten die tatsächlich geleisteten Unterhaltsbeträge

gegenüberzustellen.
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